
 
Zweckverband BioEnergie 

 
  Jahresabschluss zum 31.12.2024 
   

1. Feststellungsbeschluss    

Aufgrund von § 18 GKZ i.V.m. § 95 GemO und § 16 Abs. 3 EigBG stellt die Verbandsversammlung am 

12.12.2025 den Jahresabschluss des Zweckverbands BioEnergie für das Jahr 2024 mit folgenden 

Werten fest: 

 
  EUR 

1. Erfolgsrechnung  

1.1 Summe Erträge 3.449.309 

1.2 Summe Aufwendungen -3.449.309 

1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2) 0 

2. Liquiditätsrechnung  

2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit 328.081 

2.2 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit -1.861 

2.3 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2) 326.220 

2.4 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 0 

2.5 
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des 
Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4) 326.220 

2.6 
Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen  

Einzahlungen und Auszahlungen 0 

2.7 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 250.000 

3. Bilanzsumme 1.094.641 

 

1.1 Verwendung des Jahresüberschusses / Behandlung des Jahresfehlbetrags 

Gem. § 3 Abs. 5 der Zweckverbandssatzung erstrebt der Zweckverband keinen Gewinn. Der, durch die 

geleisteten Vorauszahlungen (Verbandsumlage), entstandene Überschuss in Höhe von 15.899,46 EUR 

wurde im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses verrechnet. Gem. Nr. 6 – Ermittlung der 

Verbandsumlage – erfolgt an Städte Heidelberg und Mannheim eine Erstattung bzw. eine 

Nachforderung. 

 

1.2 Entlastung 

Dem Verbandsvorsitzenden sowie der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt. 

 
Heidelberg, den 12.12.2025 

 

Der Verbandsvorsitzende 


